
Jugendschutzgesetze 
 
Niederösterreich 
 
§ 19 
Jugendgefährdende Medien, Datenträger, Gegenstände und 
Dienstleistungen 
(1) Inhalte von Medien im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1 des 
Mediengesetzes, BGBl.Nr. 314/1981 in der Fassung BGBl. I Nr. 75/2000, 
und Datenträgern, sowie Gegenstände und Dienstleistungen, die junge 
Menschen in ihrer Entwicklung gefährden können, dürfen diesen nicht 
angeboten, vorgeführt, an diese weitergegeben oder sonst zugänglich 
gemacht werden. 
Eine Gefährdung ist insbesondere anzunehmen, wenn diese 
a) kriminelle Handlungen von menschenverachtender Brutalität oder 
   Gewaltdarstellungen verherrlichen, 
b) Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen 
   Herkunft, ihres Geschlechtes, ihres religiösen Bekenntnisses, 
   ihrer Weltanschauung oder ihrer körperlichen und geistigen 
   Behinderung diskriminieren oder 
c) die Darstellung einer die Menschenwürde mißachtenden Sexualtität 
   beinhalten. 
(2) Junge Menschen dürfen solche Medien, Datenträger oder Gegenstände 
nicht erwerben, besitzen oder verwenden und solche Dienstleistungen 
nicht in Anspruch nehmen. 
(3) Wer gewerbsmäßig Medien, Datenträger, Gegenstände oder 
Dienstleistungen im Sinne des Abs. 1 anbietet, vorführt, weitergibt 
oder sonst zugänglich macht, hat durch geeignete Vorkehrungen, 
insbesondere durch räumliche und optische Abgrenzungen, zeitliche und 
technische Beschränkungen, Aufschriften, mündliche Hinweise oder 
ähnliches dafür zu sorgen, daß junge Menschen davon ausgeschlossen 
werden. 
 
Burgenland 
 
 
                               § 10 
       Jugendgefährdende Medien, Datenträger, Gegenstände, 
         Dienstleistungen, Veranstaltungen und Handlungen 
 
  (1) Inhalte von Medien im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 des 
Mediengesetzes, BGBl. Nr. 314/1981 in der Fassung BGBl. I Nr. 
51/2001, und Datenträgern sowie Gegenstände, Dienstleistungen, 
Veranstaltungen und Handlungen, die junge Menschen in ihrer 
Entwicklung gefährden können, dürfen diesen nicht angeboten, 
vorgeführt, an diese weitergegeben oder sonst zugänglich gemacht 
werden. 
 
  (2) Eine Gefährdung im Sinne des Abs. 1  ist insbesondere 
anzunehmen, wenn die genannten Medien, Datenträger, Gegenstände, 
Dienstleistungen, Veranstaltungen oder Handlungen 
1. kriminelle Handlungen von menschenverachtender Brutalität oder 
   Gewaltdarstellungen verherrlichen, 
2. Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, ethnischen Herkunft, 
   ihres Geschlechtes, ihres religiösen Bekenntnisses oder ihrer 
   körperlichen oder geistigen Behinderung diskriminieren oder 
3. die Darstellung einer die Menschenwürde missachtender 
   Sexualität beinhalten. 
 
  (3) Junge Menschen dürfen solche Medien, Datenträger oder 
Gegenstände nicht erwerben, besitzen oder verwenden und solche 
Veranstaltungen nicht besuchen sowie solche Dienstleistungen nicht 
in Anspruch nehmen. 
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  (4) Wer gewerbsmäßig Medien, Datenträger, Gegenstände oder 
Dienstleistungen im Sinne von Abs. 1 anbietet, vorführt, 
weitergibt oder zugänglich macht, hat durch geeignete 
Vorkehrungen, insbesondere durch räumliche Abgrenzungen, zeitliche 
oder technische Beschränkungen, Aufschriften oder mündliche 
Hinweise sicherzustellen, dass junge Menschen davon ausgeschlossen 
sind. 
 
Oberösterreich 
 
                   § 9 
      Jugendgefährdende Medien , Datenträger, Gegenstände und 
                          Dienstleistungen 
 
  (1) Inhalte von Medien  im Sinn des § 1 Abs. 1 Z. 1 des 
Mediengesetzes und Datenträgern sowie Gegenstände und 
Dienstleistungen, die Jugendliche in ihrer Entwicklung gefährden 
können, dürfen diesen nicht angeboten, vorgeführt, an diese 
weitergegeben oder sonst zugänglich gemacht werden. Eine Gefährdung 
ist insbesondere anzunehmen, wenn sie 
  1. kriminelle Handlungen von menschenverachtender Brutalität oder 
Gewaltdarstellungen verherrlichen oder 
  2. Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder 
ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, ihres religiösen 
Bekenntnisses oder ihrer Behinderung diskriminieren oder 
  3. pornographische Darstellungen beinhalten. 
 
  (2) Die Landesregierung kann mit Verordnung Medien , Datenträger, 
Gegenstände (z.B. Abbildungen, Schriften, Filme, Videos, Tonbänder, 
Bild- und Schallplatten, Disketten oder ähnliche Informationsträger) 
und Dienstleistungen, deren Inhalt eine Gefährdung im Sinn des Abs. 
1 bewirken kann, als jugendgefährdend bezeichnen. 
 
  (3) Wer gewerbsmäßig Medien, Datenträger, Gegenstände oder 
Dienstleistungen im Sinn des Abs. 1 anbietet, vorführt, weitergibt 
oder zugänglich macht, hat durch geeignete Vorkehrungen, 
insbesondere durch räumliche Abgrenzungen, zeitliche Beschränkungen, 
Aufschriften oder mündliche Hinweise sicherzustellen, dass 
Jugendliche davon ausgeschlossen sind. Die Behörde hat im Einzelfall 
durch Bescheid die zum Schutz von Jugendlichen erforderlichen 
Maßnahmen vorzuschreiben. 
 
Salzburg 
 
 
                    Jugendgefährdende Medien , 
                Gegenstände und Dienstleistungen 
 
                              § 37 
 
(1) Medien , die nicht unter § 38 fallen, wie zB Zeitschriften, 
Bücher, Fotos, Tonträger, sonstige Gegenstände (zB Spielsachen) 
und Dienstleistungen (zB Telefonsex), die insbesondere durch die 
gehäufte Darstellung oder Verherrlichung von Gewalt, durch die 
Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, 
nationalen und ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts oder ihres 
religiösen Bekenntnisses oder durch die Darstellung oder 
Vermittlung sexueller Handlungen die körperliche, geistige, 
sittliche, charakterliche oder soziale Entwicklung von Kindern 
oder Jugendlichen gefährden können, dürfen einem Kind oder 
Jugendlichen nicht angeboten, vorgeführt, weitergegeben oder 
zugänglich gemacht werden. 
(2) Auf Antrag des Eigentümers oder des sonst darüber 
Verfügungsberechtigten ist mit Bescheid festzustellen, ob es 
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sich um ein Medium, einen sonstigen Gegenstand oder eine 
Dienstleistung handelt, die im Sinn des Abs 1 jugendgefährdend 
ist oder nicht. Solche Feststellungsbescheide können auch von 
Amts wegen erlassen werden, wenn dies zum Schutz der Kinder und 
Jugendlichen erforderlich ist. 
(3) Wer erwerbsmäßig im Sinn des Abs 1 jugendgefährdende Medien , 
sonstige Gegenstände oder Dienstleistungen anbietet oder 
vorführt oder zugänglich macht, hat durch geeignete 
Vorkehrungen, insbesondere durch räumliche Abgrenzungen, Wahl 
des Ausstellungsortes, zeitliche Beschränkungen, schriftliche 
und mündliche Hinweise udgl dafür zu sorgen, dass Kinder und 
Jugendliche insgesamt oder bis zu einem bestimmten Alter davon 
ausgeschlossen sind. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat wenn 
notwendig durch Bescheid jene Vorkehrungen aufzutragen, die zum 
Schutz von Kindern oder Jugendlichen erforderlich sind. 
(4) Kinder und Jugendliche dürfen im Sinn des Abs 1 
jugendgefährdende Medien und sonstige Gegenstände nicht 
erwerben, dauernd oder vorübergehend besitzen oder benützen oder 
Dienstleistungen solcher Art nicht in Anspruch nehmen. 
 
Steiermark 
 
§ 11 
Jugendgefährdende Medien , Gegenstände und Dienstleistungen 
 
(1) Medien , Gegenstände und Dienstleistungen, die Kinder und 
Jugendliche gefährden können, dürfen diesen nicht angeboten, 
vorgeführt, weitergegeben oder zugänglich gemacht werden, insbesondere 
wenn sie 
- die Darstellung krimineller Handlungen von menschenverachtender 
Brutalität als Unterhaltung zeigen oder der Verherrlichung von Gewalt 
dienen, 
- Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen 
Herkunft, ihres Geschlechts, ihres religiösen Bekenntnisses oder ihrer 
Behinderung diskriminieren oder 
- pornographische Handlungen darstellen. 
(2) Über Antrag des Eigentümers oder des sonst darüber 
Verfügungsberechtigten ist mit Bescheid festzustellen, ob es sich um 
Medien , Gegenstände oder Dienstleistungen im Sinne des Abs. 1 handelt 
oder nicht. Solche Feststellungsbescheide können auch von Amts wegen 
erlassen werden. 
(3) Wer gewerbsmäßig Medien, Gegenstände oder Dienstleistungen im 
Sinne des Abs. 1 anbietet, vorführt, weitergibt oder zugänglich macht, 
hat durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere durch räumliche 
Abgrenzungen, zeitliche Beschränkungen, Aufschriften, mündliche 
Hinweise u. dgl. dafür zu sorgen, daß Kinder und Jugendliche davon 
ausgeschlossen sind. Die Behörde ist berechtigt, im Einzelfall mit 
Bescheid jene Vorkehrungen vorzuschreiben, die zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen erforderlich sind. 
 
Tirol 
 
§ 17 
    Jugendgefährdende Medien , Gegenstände und Dienstleistungen 
 
  (1) Medien  (z.B. Zeitschriften, Bücher, Fotos, 
Videokassetten, sonstige Bild- und Tonträger, Software und 
dergleichen), Gegenstände (z.B. Spielsachen) und 
Dienstleistungen (z.B. Telefonsex), die insbesondere durch die 
Verherrlichung von Gewalt, durch die Diskriminierung von 
Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder 
ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts oder ihres religiösen 
Bekenntnisses oder durch die Darstellung oder Vermittlung 
sexueller Handlungen die körperliche, geistige, sittliche, 
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charakterliche oder soziale Entwicklung von Kindern oder 
Jugendlichen gefährden können, dürfen diesen nicht angeboten, 
vorgeführt, weitergegeben oder zugänglich gemacht werden. Für 
die Erlassung eines Feststellungsbescheides gilt § 16 Abs. 4 
sinngemäß. 
  (2) Wer erwerbsmäßig Medien, Gegenstände oder 
Dienstleistungen im Sinne des Abs. 1 anbietet oder vorführt, 
hat durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere durch räumliche 
Abgrenzungen, zeitliche Beschränkungen, Aufschriften, mündliche 
Hinweise und dergleichen, dafür zu sorgen, daß Kinder und 
Jugendliche davon ausgeschlossen werden. Die Behörde hat im 
Einzelfall durch Bescheid jene Vorkehrungen aufzutragen, die 
zum Schutz von Kindern oder Jugendlichen erforderlich sind. 
Gegen einen solchen Bescheid ist die Berufung an den 
unabhängigen Verwaltungssenat zulässig. 
 
Vorarlberg 
 
 
                                § 15 
                       Jugendgefährdende Medien ,  
                   Gegenstände und Dienstleistungen 
 
   (1) Es ist verboten, Kindern und Jugendlichen Medien , Gegenstände  
oder Dienstleistungen, von denen Gefahren für die Entwicklung von  
Kindern oder Jugendlichen ausgehen, anzubieten, vorzuführen,  
weiterzugeben oder zugänglich zu machen. Dies gilt besonders auch  
dann, wenn Gewalt verherrlicht, die Diskriminierung von Menschen  
wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen Herkunft,  
ihres Geschlechts oder ihres religiösen Bekenntnisses befürwortet  
wird oder pornografische Handlungen dargestellt oder vermittelt  
werden. 
   (2) Kinder und Jugendliche dürfen öffentliche Film- oder andere  
öffentliche Medienvorführungen nur besuchen, wenn sie vom  
Veranstalter für ihre Altersstufe zugelassen sind und wenn sie nicht  
durch eine Verordnung nach Abs. 3 ausgeschlossen sind. Der  
Veranstalter öffentlicher Film- und anderer Medienvorführungen hat  
die Altersstufe, für die die Vorführung bestimmt ist, öffentlich  
anzukündigen. 
   (3) Die Behörde kann durch Verordnung Medien, Gegenstände oder  
Dienstleistungen bestimmen, für die das Verbot des Abs. 1 gilt. Sie  
kann auch durch Verordnung bestimmen, dass das Verbot nach Abs. 1  
nur für Kinder und Jugendliche bestimmter Altersstufen gilt. 
 
Kärnten 
 
§ 11 
    Jugendgefährdende Medien , Gegenstände und Dienstleistungen 
 
  (1) Medien , Gegenstände und Dienstleistungen, die insbesondere 
durch die Verherrlichung von Gewalt, durch die Diskriminierung von 
Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen 
Herkunft, ihres Geschlechts oder ihres religiösen Bekenntnisses 
oder durch die Darstellung oder Vermittlung pornographischer 
Handlungen, die körperliche, geistige, sittliche, seelische, 
charakterliche oder soziale Entwicklung von Kindern oder 
Jugendlichen gefährden können, dürfen diesen nicht angeboten, 
vorgeführt, weitergegeben oder zugänglich gemacht werden. 
 
  (2) Wer gewerbsmäßig Medien, Gegenstände oder Dienstleistungen im 
Sinne des Abs 1 anbietet oder vorführt, hat durch geeignete 
Vorkehrungen, insbesondere durch räumliche Abgrenzungen, zeitliche 
Beschränkungen, Aufschriften, mündliche Hinweise u. dgl., dafür zu 
sorgen, daß Kinder und Jugendliche davon ausgeschlossen werden. Die 
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Behörde ist berechtigt, im Einzelfall mit Bescheid jene 
Vorkehrungen vorzuschreiben, die zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen erforderlich sind. 
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